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Große Klausstraße 11 06108 Halle (Saale) 

Initiative „Pro Baum“ und AHA halten Schutz und Erhalt von Halles zentraler 
Saaleaue für dringend geboten! 

 

Eine Veranstaltungsmeldung des Kulturbundes der DDR wird für den 16.01.1983 kurz und 
knapp unter „Art der Veranstaltung: Gründungsveranstaltung des Arbeitskreises 
Umweltschutz"“, „Vorsitzender des Arbeitskreises: Jürgen Bernt-Bärtl“ und als „Ort: 
Büschdorf, Klub der Werktätigen“ vermerken. Was so lapidar und formell klingt, war die 
Einleitung einer neuen Etappe in der Geschichte des Kulturbundes der DDR und ganz 
besonders seiner 1980 gegründeten Gesellschaft für Natur und Umwelt (GNU). Bis dahin 
setzte sich die GNU aus Fachgruppen wie z.B. Ornithologie, Entomologie und Botanik 
zusammen. Nunmehr bestand der Wunsch eine Gruppe entstehen zu lassen, welche 
fachübergreifend als ehrenamtliches Sammelbecken für gesellschaftlichen Umwelt- und 
Naturschutz in der Stadt Halle (Saale) fungieren sollte. Die Erwartungen von allen Seiten 
waren groß. Da seien beispielhaft die Staatsmacht, die Stadtleitung Halle des Kulturbundes 
und der Stadtvorstand Halle der GNU zu nennen, welche sich eine gewisse gelenkte 
Ventilfunktion erhofften. Dann interessierte Bürgerinnen und Bürger, die nun sich verstärkt 
öffentlich in Fragen Umwelt- und Naturschutz einmischen bzw. einbringen wollten. Die 
offizielle Eröffnungsveranstaltung am 20.02.1983 verdeutlichte diese Anliegen noch mehr 
und der Arbeitskreis Umweltschutz (AKUS) gab sich auf Grundlage dessen seinen ersten 
Arbeitsplan. Dabei spielte Büschdorf und der dort existente Alttagebau Hufeisensee eine 
große Rolle in der Arbeit des jungen AKUS. Neben Eingaben, Diskussionsrunden und 
Exkursionen fanden schon im ersten Jahr des Bestehens des AKUS zahlreiche 
Arbeitseinsätze am Hufeisensee statt. 
Jedoch blieb der Hufeisensee nicht lange das einzige große Vorhaben des AKUS. Mit dem 
Engagement von drei jungen Ornithologen, welche sich seit dem Frühjahr 1980 mit dem 
Restauenwald Peißnitznordspitze beschäftigen, kommt ein weiteres Projekt zum AKUS 
dazu. Am 29.05.1983 entsteht schließlich eine Patenschaftsgruppe Restauenwald 
Peißnitznordspitze, welche sehr schnell die Zielsetzung des AKUS mitbestimmte. Ihr Wirken 
ist es zu verdanken, dass die Peißnitznordspitze sich nunmehr ungestörter entwickeln konnte 
und am 01.09.1983 eine Arbeitsgemeinschaft „Landeskultur“ am damaligen Haus der 
Jungen Pioniere ihre Arbeit aufnahm. Ferner entstanden im Jahr 1984 die ersten Ideen zur 
Wiederherstellung eines einstigen zugeschütteten Feuchtbiotopes als 
Amphibienlaichgewässers. Von 1987 bis 1989 erarbeitete die Peißnitzgruppe dazu eine 
Konzeption. Mit Hilfe der damaligen Sowjetarmee und der Stadt Halle (Saale) erfolgte 
schließlich in den Jahren 1990 bis 1992 die Umsetzung der Konzeption. Die nunmehrige 
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Unterschutzstellung der Peißnitznordspitze als Naturschutzgebiet im Jahre 1990 geht 
schließlich auch auf die Aktivitäten dieser Gruppe zurück. 
Anfang des Jahres 1984 entsteht das Projekt „Grüne Wände“, was das ohnehin gespannte 
Verhältnis zur Stadtleitung Halle des Kulturbundes noch weiter verschärft. Der Ansatz 
Wände zu begrünen wird als „Grüne Wende“ falsch verstanden und führte letztendlich zur 
Absetzung von Jürgen Bernt-Bärtl als Vorsitzenden des AKUS am 20.09.1984. Die 
Umbenennung der Aktion in „Grüne Hauswände“ und später in „Begrünte Architektur“ 
sorgte für eine gewisse Entspannung im Verhältnis zur Stadtleitung Halle des Kulturbundes 
und konnte somit ihr wertvolles Tun ungestörter entfalten.  
Nach der kurzen Leitung durch Hans-Eberhard Franze übernahm Dr. Peter Bliss noch im 
Jahr 1984 den Vorsitz des AKUS. Mit ihm kam die Idee eines Vorhabens zur 
Wiederherstellung der Kreuzer Teiche und die Errichtung eines Weihers am Amselgrund in 
den AKUS. Die von ihm und Michael Krüger im Jahre 1987 erstellte umfassende Konzeption 
bildet noch heute den Rahmen für Maßnahmen in dem Gebiet. 
Der AKUS war nunmehr unentbehrlicher Bestandteil der Umweltarbeit der Stadt Halle 
(Saale) geworden. Die Erfahrungen und Fachkenntnisse seiner Mitglieder waren nach 
langzeitlichen Versuchen der Ignoranz und der Zerschlagung des AKUS nicht mehr 
wegzudenken. Seine Gedanken und Vorstellungen flossen u.a. in die Stadtordnung vom 
11.06.1987 (z.B. Verbot der Verwendung von chemischen Auftaumitteln) ein sowie fanden 
bei Überlegungen zur Entwicklung von Grünverbundachsen im Stadtgebiet Halles 
Berücksichtigung. 
Der AKUS und sein Wirken veranlasste auch in Potsdam eine derartige Gruppe zu gründen. 
So entstand auf Grundlage der nunmehr langjährigen Erfahrungen des AKUS am 
07.04.1988 die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz und Stadtökologie (später 
Stadtgestaltung), kurz ARGUS, welcher heute noch mit gleichem Namen als eingetragener 
Verein weiter existiert. Ein prominentes Mitglied war damals der spätere bzw. ehemalige 
Ministerpräsident des Landes Brandenburg Matthias Platzeck. Ferner nutzte der AKUS alle 
Möglichkeiten sich mit anderen entsprechenden GNU-Gruppen zu vernetzen. Dafür boten 
die Öko-Kirmes der IG Stadtökologie in Berlin-Köpenick, die Treffen beim ARGUS in 
Potsdam sowie nicht zuletzt die vom AKUS und dem Stadtvorstand Halle der GNU am 
11.06.1989 im halleschen Heinrich-und-Thomas-Mann-Klub organisierte und 
durchgeführte Öko-Kirmes genügend Gelegenheiten. 
Der AKUS hatte zeitweise sogar an die 40 Mitglieder, wovon alleine 12 Mitglieder zur 
Peißnitzgruppe gehörten. Innerhalb des AKUS entstanden bis zu seiner Selbstauflösung im 
Januar 1990 immer mehr Gruppen. Dazu gehörten zum Beispiel die Interessengemeinschaft 
(IG) Verkehrsökologie, die IG Müll und IG Öffentlichkeitsarbeit. 
Im Januar 1990 endete die Arbeit des AKUS. Die einzelnen AKUS-Gruppen arbeiteten 
nunmehr eigenständig. Einige Gruppen existieren noch heute. So entstand aus der 
Peißnitzgruppe im März 1990 zunächst der Arbeitskreis Auenwald Peißnitz beim 
Kulturbund e.V., welcher die direkte Basis für den am 23.02.1991 gegründeten Arbeitskreis 
Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) bildete. Die IG Verkehrsökologie ließ 
sich ebenfalls als eingetragener Verein eintragen. Im Unabhängigen Institut für 
Umweltfragen e.V. fanden die IG Müll sowie Öffentlichkeitsarbeit ihr neues zu Hause. 
Der AKUS entwickelte sich immer mehr zu einem sehr aktiven und unverzichtbaren 
Bestandteil der halleschen Umweltarbeit. Nach anfänglich besonders starker Behinderung 
seiner Arbeit konnte sich der AKUS im zunehmenden Maße einen bedeutsamen Platz 
erkämpfen. Die in der 7-jährigen AKUS-Arbeit gesammelten Erfahrungen haben u.a. auch 
in der Tätigkeit des Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) Eingang 
gefunden.  
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Um an das Wirken des vor 43 Jahren gegründeten AKUS zu erinnern und auch im 
Gedenken an den 24. Todestag des am 17.01.2003 gestorbenen Jürgen Bernt-Bärtl, fand 
am 29.05.2026 folgende Veranstaltung statt: 
 

Freitag, den 29.05.2026, um 17:00 Uhr 
3. Langer Tag der Stadtnatur in Halle (Saale) vom 29.-31.05.2026 
Fahrradrundexkursion zum 43. Jahrestages der Gründung der Patenschaftsgruppe Peißnitz 
des Arbeitskreises Umweltschutz Halle in der Gesellschaft für Natur und Umwelt im 
Kulturbund der DDR am 29.05.1983 - gemeinsame Fahrradrundexkursion mit Initiative 
„Pro Baum“ durch Halles zentraler Saaleaue mit folgender Route: 
Ecke Neuwerk/Peißnitzstraße ► Steinmühlenbrücke ►entlang des Mühlgrabens ► 
Würfelwiese ► Pfälzer Ufer ► Franz-Schubert-Straße ► Mühlpforte ► Robert-Franz-Ring 
► Mansfelder Straße ► Salinehalbinsel ► Kotgraben ► Sophienhafen ► Hafenstraße ► 
Teil Altverlauf Wilde Saale ► Mündungsgebiet des Roßgrabens in die Saale ►Sandanger 
► Peißnitzinsel/Südspitze/Gimritzer Park ► Peißnitzinsel/Zentralteil ► 
Peißnitzinsel/Nordteil ► Ziegelwiese ► Ecke Neuwerk/Peißnitzstraße 
Treff- und Endpunkt: Ecke Neuwerk/Peißnitzstraße 
Dauer:    ca. 3,5 Stunden 
 

https://tag-der-stadtnatur-halle.de/veranstaltungen/fahrradrundexkursion-durch-die-
saaleaue/ 
 

Bekanntlich bilden Fluss- und Auenlandschaften eine wichtige Einheit. Beide stehen in einer 
engen und sehr vielfältigen Wechselbeziehung zueinander. Die Auenlandschaften dienen 
den Flüssen als Ausbreitungsraum für Hochwasser und versorgen sie somit mit Wasser, 
Sedimenten und z.B. als Schwemmgut herangetragenes neues genetisches Material aus 
Tieren und Pflanzen. Im Umkehrschluss fungieren die Auenlandschaften als 
„Reinigungskraft“ für die Flüsse, indem beispielsweise Auenwälder das abgebremste Wasser 
von Sedimenten „befreien“ sowie Schwemmgut „herauskämmt“.  
Diese langzeitige Wechselbeziehung hat somit eine der arten- und strukturreichsten 
Naturlandschaften der gemäßigten Zonen hervorgebracht, welche zahlreichen Tier- und 
Pflanzenarten Lebens- und Rückzugsraum bietet. Darüber hinaus trägt diese intensive 
Wechselbeziehung zur Verbesserung des Landschafts- und Ortsbildes urbaner Gebiete bei 
und sorgt als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet und –korridor für eine nachhaltige 
Verbesserung des Klimas.  
 

Der heutige, am 23.02.1991 gegründete Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) 
e.V. (AHA) begrüßt schon seit dem Jahre 1980 wissenschaftlich-fachlich fundierte Schritte, 
welche dem Schutz, der Entwicklung, dem Erhalt und der Betreuung der halleschen 
Auenlandschaft dienen. Bekanntlich prägen die Auenlandschaften von Saale, Weißer 
Elster, Reide, Hechtgraben, Götsche, Saugraben, Roßgraben und ihrer Nebengewässer 
umfassend Natur, Landschaft, Umwelt, Klima, Stadtbild sowie Naherholung und Tourismus 
der Stadt Halle (Saale). Neben der Tatsache, dass diese Fluss- und Auenlandschaften in ein 
sehr großes Netz bundesweit bzw. länderübergreifend derartiger sehr bedeutsamer, arten- 
und strukturreicher Landschaften eingebettet ist und somit Teil einer Gesamtverantwortung 
darstellt, ist eine sehr gut überlegte Herangehensweise dringend geboten. Dazu gehören 
aber solche Erkenntnisse, dass eine enge Korrelation zwischen Fließgewässern und Auen 
bestehen, Auenlandschaften zu den arten- und strukturreichsten Landschaften der 
gemäßigten Zonen gehören, als Lebens- und Rückzugsraum zahlreicher Tier- und 
Pflanzenarten, natürliche Retentionsflächen der Fließgewässer und Wasserspeicherraum 
dienen sowie daher unbedingt einer naturnaheren, naturnahen bis natürlichen Entwicklung 

https://tag-der-stadtnatur-halle.de/veranstaltungen/fahrradrundexkursion-durch-die-saaleaue/
https://tag-der-stadtnatur-halle.de/veranstaltungen/fahrradrundexkursion-durch-die-saaleaue/
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bedürfen.  
 

Die Stadt Halle (Saale) ist entscheidend und vielfältig von der 413,00 km langen Saale mit 
ihrem 24.167,00 km² großem Einzugsgebiet sowie ihrer Auen und Nebengewässer geprägt. 
Als größtes Nebengewässer im Stadtgebiet ist die 257,00 km lange Weiße Elster mit einem 
Einzugsgebiet im Umfang von 5.154,00 km² zu nennen. 
 

https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allgemein/Fliessgw2015.pdf 
 

Beide Flussverläufe sind länderübergreifend und bestimmen ganze Landschafts- und 
Naturräume. Sie fungieren als Lebens- und Rückzugsräume für Fauna, Flora und Funga, 
Biotop- und Grünverbundräume, Entstehungsgebiete und Korridore für Kalt- und Frischluft 
dienen als Wasserspeicher und Retentionsräume, der Erholung der Menschen sowie stellen 
einen wichtigen Bestandteil in der menschlichen Entwicklungsgeschichte der Menschheit 
dar.  
Bereits am 11.12.1961 beschloss der Rat des Bezirkes die Schaffung eines 
Landschaftsschutzgebietes „Saale“.  
 

https://lau.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Natursc
hutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-
1961.pdf 
 

https://lau.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Natursc
hutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-
1961-TK.pdf 
 

Nunmehr besteht im Land Sachsen-Anhalt kreisübergreifend ein 34.616,9443 ha großes 
Landschaftsschutzgebiet „Saale“. 
 

https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-
landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56 
 

https://lau.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Natursc
hutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf 
 

Die Stadt Halle (Saale) hatte am 25.10.2012 für eine Fläche von 2.314,00 ha eine 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Saaletal“ in der kreisfreien Stadt Halle 
(Saale) beschlossen. 
 

https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/natur-und-
landschaftsschutz/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete-lsg 
 

https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_V
erordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-
1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf 
 

Im § 4 Verbote ist u.a. vermerkt, Zitat: 
„Im Geltungsbereich dieser Verordnung sind alle Handlungen verboten, die zu einer 
Störung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgebietes oder seiner 
Bestandteile führen können oder den Schutzzweck nach § 3 Abs. 3 beeinträchtigen oder 
diesem zuwiderlaufen.“, Zitat Ende 
 

https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allgemein/Fliessgw2015.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/natur-und-landschaftsschutz/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete-lsg
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/natur-und-landschaftsschutz/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete-lsg
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
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Zudem verläuft laut § 2 Absatz 1 insgesamt 7.319,90 ha große Überschwemmungsgebiet 
gemäß § 2 Absatz 2 Verordnung des Regierungspräsidiums Halle zur Feststellung des 
Überschwemmungsgebietes der Saale vom 21.04.1998 ebenfalls durch die Stadt Halle 
(Saale). 
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueberschwemmungsgebiete 
 

https://gfi.themenbrowser.de/umn_lvwa/uegebiet/ 
 

https://lvwa.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landw
irtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf 
 

 
01-Kartenauszug Überschwemmungsgebiet Saale in Halle (Saale) 
 

Die Schutzwürdigkeit der halleschen Saaleaue drückt sich ferner in der Einbettung in 
mehrere europäische Natura 2000 – Gebiete. Dazu zählen folgende Schutzgebiete: 
 

• FFH-GEBIET “SAALE-, ELSTER-, LUPPE-AUE ZWISCHEN MERSEBURG UND 
HALLE“ (EU-CODE: DE 4537-301, LANDESCODE: FFH0141) – „Das Gebiet besteht 
aus 8 Teilflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 1.758 ha und linienhaften Teil mit 
einer Gesamtlänge von ca. 9 km.“ 

• EUROPÄISCHES VOGELSCHUTZGEBIET “SAALE-ELSTER-AUE SÜDLICH 
HALLE“ (EU-CODE: DE 4638-401, LANDESCODE: SPA0021) – „Das Gebiet ist in 2 
Teilflächen untergliedert und hat eine Gesamtgröße von ca. 4.762 ha.“ 

• FFH-GEBIET “NORDSPITZE DER PEIẞNITZ UND FORSTWERDER IN HALLE“ 
(EU-CODE: DE 4437-307, LANDESCODE: FFH0120) – „Das Gebiet ist in 2 
Teilflächen untergliedert und hat eine Gesamtgröße von ca. 23 ha.“ 

 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueberschwemmungsgebiete
https://gfi.themenbrowser.de/umn_lvwa/uegebiet/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
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https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-aue-
zwischen-merseburg-und-halle-.html 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-
halle 

https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=359&idcat=33&lang=1 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-
und-forstwerder-in-halle-.html 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-halle 

Darin eingebettet befindet sich die hallesche zentrale Saaleaue, wozu an der Nahtstelle 
zwischen der Altstadt von Halle (Saale) und Halle-Neustadt u.a. die Pulverweiden, der 
Holzplatz, die Salinehalbinsel, das Gebiet um den Sophienhafen/Jungfernwiese, der 
Sandanger und die Peißnitzinsel gehören. 
Eine intakte, arten- und strukturreiche Auenlandschaft hat nicht nur eine sehr bedeutsame 
Funktion für den Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, sondern prägt im positiven Sinne 
das Landschafts- und Stadtbild sowie eine Nutzung als Naherholungsraum für die stress 
geplagte Bevölkerung und ihrer Gäste. Dazu ist es aber erforderlich nicht nur jegliche 
Bebauungen in den Auenlandschaften von Saale und Weißer Elster zu unterlassen, sondern 
eher noch umfassende Rückbaumaßnahmen vorzunehmen, um ebengenannte, 
erforderliche Ziele schnell bzw. unverzüglich erreichen zu können. 
 

Einen besonderen vielfältigen Bereich in Halles Stadtgebiet, welches eng mit der Aue der 
Saale verbunden ist, bildet die Klaustorvorstadt und angrenzende Bereiche. 

 
02-Kartenauszug Klaustorvorstadt in Halle (Saale) 
Gebiet Packhofgasse * Tuchrähmen * Robert-Franz-Ring * Mansfelder Straße 
Mühlgraben mit Aue im unverbauten Zustand 
Fläche Ecke Domstraße & Große Klausstraße 
 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle-.html
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle-.html
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle
https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=359&idcat=33&lang=1
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-in-halle-.html
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-in-halle-.html
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-halle
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Nach Ansicht von Initiative „Pro Baum“ und Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) gilt es diese Fakten und Tatsachen bei der Stadtplanung und -entwicklung klar zu 
berücksichtigen. Dazu gehören u.a. die Freihaltung von unbebauten Flächen sowie die Prüfung von 
Flächenentsiegelungen.  
In dem Blickwinkel betrachtet verweisen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche 
Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) darauf, dass die Verwaltung der Stadt Halle (Saale) 
mit der Errichtung der „Flaniermühle“ an dem Ufer des Mühlgrabens im Bereich des Robert-
Franz-Ringes zwischen Mühlpforte und Brücke an der Residenz genau das Gegenteil geleistet 
hatte. Trotz massiver Warnungen und Hinweise sowie Tatsachen haben somit Politik und 
Verwaltung der Stadt Halle (Saale) die Zerstörung weiterer Teile hallescher Saaleaue zu 
verantworten, welche sich mit seinen Wiesen und Gehölzbeständen durchaus naturnah 
darstellte und zu einem sehr wichtigen Teil des Biotop- und Grünverbundes entlang der Saale 
gehört und bisher als grünes Band Auflockerung in die dichte Bebauung zwischen Domviertel und 
Klaustorvorstadt brachte. Neben der Zerstörung von weiteren Teilen von innerstädtischer Natur 
und Grün, ist es makaber knapp zehn Jahre nach dem massiven Hochwasser im Juni 2013 
die Maßnahme umzusetzen. Dabei vernachlässigt man massiv die Tatsache, dass die gesamte 
Klaustorvorstadt ein Teil des Hochwasserraumes der Saale darstellt, was sich klar und 
deutlich beim Sommerhochwasser 2013 zeigte. Nicht nur höhere Wasserstände im Sommer 
2023, sondern ebenfalls das Hochwasser zum Jahreswechsel 2023/2024 und am 11.02.2024 
haben das deutlich bestätigt. Immer wieder lässt sich dabei unschwer und deutlich erkennen, 
dass dabei u.a. die Baustelle überflutet war.  
Nunmehr haben Politik und Stadt Halle (Saale) in fortgesetzter unverantwortlicher Weise und 
entgegen jeglicher Fachlichkeit und Vernunft sowie unter selbstherrlicher Missachtung von 
Warnungen und Kritik wieder einmal aufgezeigt, welche Feindschaft und Abneigung sie 
gegenüber Umwelt, Natur und Landschaft hegen und pflegen.  
Insofern war es schon unverantwortlich Pläne zur weiteren Flächenversiegelungen in den bisher 
unversiegelten Teil des Mühlgrabens voranzutreiben, welcher zudem als Kalt- und 
Frischluftkorridor fungiert. Schon bereits die im Jahr 2017 durchgeführten und später 
fortgesetzten Abholzungen entlang des Mühlgrabens für ein fachlich sehr zweifelhaftes 
gewässertouristisches Konzept, haben zu unverantwortlichen und unsinnigen Eingriffen in Aue 
und Gehölzbeständen geführt. 
Nunmehr setzten trotz der jüngsten Hochwasser im Sommer 2023 sowie zum Jahreswechsel 
2023/2024 und im Februar 2024 die Verantwortlichen von Politik und Verwaltung der Stadt 
Halle (Saale) entgegen damit verbundener jeglichen ökologischen und hydrologischen Vernunft 
das Bauvorhaben um. Diese steuerlich finanzierte Schandbaumaßnahme als „Grüner 
Altstadtring – Mühlgraben Südteil Freiflächengestaltung“ zu bezeichnen ist an Arroganz, 
Ignoranz, Zynismus und Missachtung eines ordnungsgemäßen Umganges mit Umwelt, Natur 
und Landschaft in der Stadt Halle (Saale) kaum zu überbieten. Der Bund und das Land Sachsen-
Anhalt tragen Mitverantwortung für die Barbarei an innerstädtischem Grün und Natur und zeigen 
wieder einmal auf, dass es keinen Geldmangel in öffentlichen Haushalten gibt, sondern 
offensichtlich für ungehinderte Bauinteressen ungehemmt Steuermittel zur Verfügung stehen. 
Ebenfalls mitverantwortlich sind die Mitplaner bbz Landschaftsarchitekten Berlin GmbH und der 
Bauausführer St GrünBau GmbH Leipzig, welche offensichtlich skrupellos Geld auf der Basis 
von Zerstörung von Umwelt, Natur und Landschaft kassieren.  
In dem Zusammenhang weisen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche 
Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ferner darauf hin, dass das Bundesministerium für 
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Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gibt zur aktuellen 
täglichen Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Bundesrepublik 
Deutschland folgendes an, Zitat: „Ausweislich der amtlichen Flächenstatistik des Bundes 
wurden in Deutschland im Vierjahresmittel 2020 bis 2023 jeden Tag durchschnittlich rund 
51 Hektar als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einer 
Fläche von circa 71 Fußballfeldern täglich. Damit nahm der Flächenverbrauch gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum geringfügig um durchschnittlich zwei Hektar pro Tag zu. 35 Hektar 
der Flächenneuinanspruchnahme entfielen auf den Bereich Wohnungsbau, Industrie und 
Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen, 17 Hektar auf Sport- Freizeit- und Erholungs- 
sowie Friedhofsflächen. Insgesamt machten Flächen für Siedlung und Verkehr in 
Deutschland im Jahr 2023 14,6 Prozent, das heißt etwa ein Siebtel der Gesamtfläche aus. 
 

Im August 2025 wurden in der amtliche Flächenstatistik des Bundes die seit 2020 
berechneten Vierjahresmittelwerte einer Revision unterzogen und wie folgt nach unten 
korrigiert: Vierjahreszeitraum 2017-2020 – bisher 54 Hektar, neu 53 Hektar; 
Vierjahreszeitraum 2018-2021 – bisher 55 Hektar, neu 53 Hektar; Vierjahreszeitraum 2019-
2022 – bisher 52 Hektar, neu 49 Hektar. Dies ist im folgenden Link zur amtlichen 
Flächenstatistik näher erläutert. 
 

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht mit "versiegelter Fläche" gleichgesetzt werden, 
da sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält. Nach Schätzungen des Statistischen 
Bundesamtes sind etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche versiegelt. 
 

Die Reduzierung des Flächenverbrauchs ist ein zentrales umweltpolitisches Anliegen. Fläche 
ist eine begrenzte Ressource. Flächenverbrauch ist mit erheblichen negativen Folgen für die 
Umwelt verbunden. Dies umfasst den Verlust von Naturräumen, den Verlust von 
Klimaschutzleistungen (CO2-Senken), Verlust von Optionen für die Klimaanpassung, 
insbesondere für die Hochwasser- und Starkregenvorsorge, und nicht zuletzt den Verlust 
wertvoller Ackerflächen. Das bedeutet, dass der Mensch mit der Ressource Fläche sparsam 
umgehen muss, um ihre ökologischen Schutzfunktionen angesichts vielfältiger 
wirtschaftlicher und sozialer Nutzungsansprüche an den Raum im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung zu erhalten. 
“, Zitat Ende 
Ferner ist folgendes ausgeführt, Zitat: 
„In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, 
den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland von heute rund 51 
Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, um bis zum 
Jahr 2050 einen Flächenverbrauch von netto Null im Sinne einer Flächenkreislaufwirtschaft 
zu erreichen. Dabei geht es auch um den Schutz und die Erhaltung landwirtschaftlicher 
Flächen. 
 

Wegen seiner Relevanz für den Klimaschutz (CO2-Senken) bildet das Ziel der 
Flächenkreislaufwirtschaft zudem ein wichtiges Element des Klimaschutzplans 2050 der 
Bundesregierung. 
 

Die Zielerreichung kann gelingen, wenn der Nachnutzung von Grundstücken und dem 
Bauen im Bestand konsequenter Vorrang vor der Neuausweisung von Siedlungsflächen 
gegeben wird. Die Neuinanspruchnahme von Flächen ist so weit wie möglich zu vermeiden. 
Der Innenentwicklung ist Vorrang zu geben. Das Leitbild der dreifachen Innenentwicklung 
nimmt dabei flächensparendes Bauen, ausreichende Grünversorgung und 
Verkehrsvermeidung gleichermaßen in den Blick, um dem Anspruch an eine zukunftsfähige, 
ökologisch intakte und klimaresiliente Stadtentwicklung gerecht zu werden. 
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Um den zunehmenden Flächennutzungskonkurrenzen gerade in einem dicht besiedelten 
Land wie Deutschland gerecht zu werden, bedarf es einer sorgfältigen planerischen 
Konfliktbewältigung. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen mit dem 
Raumordnungsgesetz, dem Baugesetzbuch und dem Bundesnaturschutzgesetz ein 
umfassendes rechtliches Instrumentarium zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme zur 
Verfügung. Das Baugesetzbuch verpflichtet die Kommunen als Träger der Bauleitplanung 
zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden und zur Begrenzung der 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind 
Eingriffe in Natur und Landschaft soweit wie möglich zu vermeiden. 
 

Seit 2017 sieht das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes einen Grundsatz der 
Raumordnung zu Vorgaben für quantifizierte Flächensparziele vor. Zudem gilt seit September 
2023 der gesetzliche Grundsatz der Raumordnung, dass die Brachflächenentwicklung einer 
neuen Flächeninanspruchnahme nach Möglichkeit vorgezogen werden soll. Diese 
Grundsätze sind auf den nachgelagerten Ebenen gemäß § 4 ROG zu berücksichtigen, wovon 
die Länder Gebrauch machen. Im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie werden 
die Flächensparziele der Bundesregierung in einem breiten Dialog aller Akteure bilanziert und 
fortentwickelt.“, Zitat Ende 
 

https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-
umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-
nachhaltigkeitsstrategie-
318846#:~:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%
20Gesellschaft%20antworten%20wollen. 
 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1
b4c349fa07/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83
e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-
2021.pdf?download=1 
 

https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-
umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie 
 

Das ergibt im Jahr einen Flächenverbrauch im Umfang von 18.615,00 ha. Im Vergleich dazu 
hat die Stadt Wanzleben-Börde eine Fläche von 18.150,00 ha = 181,50 km². 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-
Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.html 
 

Das Statistische Bundesamt kommt auf die gleichen besorgniserregenden Feststellungen.  
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-
Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.htm 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-
Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/_inhalt.html 
 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_286_412.html 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-
Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-
suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27 
 

https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1b4c349fa07/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1b4c349fa07/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?download=1
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.htm
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.htm
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_286_412.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27
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https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-
umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie 
 

Daher sind alle neuen Flächenverbräuche in unverbauten Teilen von Umwelt, Natur und 
Landschaften endlich zu unterlassen und stattdessen Rückbau- und 
Flächenentsiegelungsmaßnahmen anzugehen.  
Das bauliche Machwerk der Zerstörung von Natur, Landschaft und Umwelt am Mühlgraben in 
Halles Zentrum zeigt wieder einmal auf, wie verlogen und verantwortungslos Verwaltung und 
Politik im Bund, im Land Sachsen-Anhalt und in der Stadt Halle (Saale) mit diesem brisanten 
Thema umgehen. Gleichzeitig setzen diese Einrichtungen massiv steuerfinanzierte öffentliche 
Gelder ein, um die Zerstörung von öffentlichem und innerstädtischem Grün voranzutreiben und 
umzusetzen.  
Dass trotz Informationen der Bundesrechnungshof und der Landesrechnungshof des Landes 
Sachsen-Anhalt zu der Verschwendung öffentlicher Gelder im Umfang von rund 998.000,00 
Euro keine erkennbaren Reaktionen zeigen, verschärft den Skandal noch mehr. 
Daher rufen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle 
(Saale) e.V. (AHA) erneut und mit Nachdruck den Bundesrechnungshof und den 
Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt sowie das hallesche Rechnungsprüfungsamt 
auf, endlich diese zerstörerische Mittelverschwendung festzustellen, zu werten und letztendlich zu 
stoppen.  
Ferner fordern die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) 
e.V. (AHA) fortgesetzt die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung der Stadt Halle (Saale) auf, 
dieses Vorhaben die umgesetzten Baumaßnahmen wieder ersatzlos und vollständig 
zurückzubauen. Es ist nach Ansicht beider Organisationen nicht erforderlich in diesen Teil der 
Saaleaue bauliche Maßnahmen zu ergreifen, um den Natur- und Landschaftsraum erlebbar zu 
machen. Bereits die bestehenden Blickverbindungen von den Brücken Mühlpforte und 
Robert-Franz-Ring/Hallorenring/Mansfelder Straße sowie vom Robert-Franz-Ring reichen 
dazu aus. Stattdessen regen beide Organisationen an, endlich Möglichkeiten der Wiederöffnung 
der Gerbersaale zu prüfen sowie eine weitere Durchgrünung der Stadt Halle (Saale) mit Ein- 
und Anbindung an bestehende und zu entwickelnde Biotop- und Grünverbundsysteme 
voranzutreiben. Dazu können u.a. Vorschläge des früheren Arbeitskreises Umweltschutz Halle 
in der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR sowie 
Baumpflanzvorschläge der Initiative „Pro Baum“ -z.B. für das Paulusviertel, für Landsberger 
Straße und Forsterstraße- behilflich sein. 
Wenn die Verwaltung der Stadt Halle (Saale) meint, diese Verschwendung von Steuermitteln 
für diese landschafts-, umwelt- und naturvernichtende Baumaßnahme mit der Freilegung 
eines Saalealtarms südlich des Mühlgrabens „ausgleichen“ zu können, dann hat man einen 
nachhaltigen Umgang mit Umwelt, Natur und Landschaft überhaupt nicht begriffen. Es 
erscheint überhaupt nicht logisch Saaleaue zu versiegeln und anderswo zu öffnen. Anstatt 
alle verschlossenen Saalealtverläufe wieder freizulegen und zudem Ufer- und 
Sohlbefestigungen an anderen Standorten der Saale zu beseitigen, gehen Politik und 
Verwaltung einen vollkommen anderen irregeleiteten Weg.  
Insbesondere die in den Jahren 1894/95 mit einem Gewölbe überbaute Gerbersaale gilt es 
nach Auffassung der Initiative „Pro Baum“ und des Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) einer wissenschaftlich fundierten Überprüfung zur Wiederöffnung 
zu unterziehen.  
 

https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
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https://www.iproconsult.com/de/referenzen/ueberbauung-ueber-der-gerbersaale-halle 
 

https://st.museum-digital.de/object//104762 
 

Ferner regen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle 
(Saale) e.V. (AHA) an die stark zubetonierte Fläche zwischen Klausbrücke, Neuer Residenz, 
Domstraße und Großer Klausstraße zu entsiegeln, um so die Entwicklung einer Blühwiese 
mit Stauden und Gräsern aller Art zu ermöglichen. Das trägt nicht nur zur Auflockerung und 
Verbesserung des Stadtbildes bei, sondern führt ebenfalls zur Entwicklung von Nahrungs- 
und Unterschlupfmöglichkeiten für zahlreiche Tier-, Pflanzen- und Tierarten sowie ermöglicht 
die Aufnahme von Niederschlagswasser. Inwieweit nunmehr verlegte Versorgungsleitungen 
dazu im Konflikt stehen und u.a. Umverlegungen erforderlich bzw. möglich sind bedürfen 
selbstverständlich einer gründlichen Überprüfung.  
In Bezug auf die Fläche zwischen Packhofgasse, Tuchrähmen, Robert-Franz-Ring und 
Mansfelder Straße verweisen beide Umweltorganisationen auf eine Presseerklärung der 
Initiative „Pro Baum“ vom 15.09.2020 mit der Überschrift „Initiative „Pro Baum“ fordert 
Schutz der alten Rosskastanie in der Mansfelder Straße“ mit folgendem Inhalt, Zitat:  
„Mit sehr großer Sorge hat die Initiative „Pro Baum“ Schachtarbeiten auf dem Gelände 
zwischen Mansfelder Straße, Tuchrähmen und Packhofgasse aufgenommen, da diese zur 
massiven Bedrohung einer alten, großen Rosskastanie führen können. Bereits die Nutzung 
der Fläche als Parkplatz für Autos ist bestandsbedrohend, da die Verdichtung des Bodens 
den Wurzelbereich des ortsprägenden Baumes schädigt, indem eine Unterbindung des 
Eindringens von Wasser und kein Gasaustausch stattfindet. 
Die nunmehrigen Schachtarbeiten mit direkter Ablagerung des Bodenaushubes an dem 
Baum verschärft noch die bedrohliche Situation für den stattlichen Baum. 
Daher fordert die Initiative „Pro Baum“ die Stadt Halle (Saale) als zuständige Behörde auf, 
alles zu unternehmen, den Baum zu sichern und zu schützen. Dazu gehören die Beendigung 
der Schachtarbeiten und den Abtrag des Bodenaushubes aus dem unmittelbaren Umfeld der 
Rosskastanie. 
Ferner regt die Initiative „Pro Baum“ an, gemeinsam mit dem Flächeneigentümer eine 
zukünftige Entwicklung des Gebietes zu erörtern. Die Initiative „Pro Baum“ kann sich die 
Entwicklung eines Parkes mit weiteren Bäumen, Sträuchern, Wiesenelementen und 
Sitzgelegenheiten vorstellen. Das verbessert nicht nur das Stadtbild, sondern ist ebenfalls ein 
Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung von Umwelt und Natur sowie dient als Maßnahme 
des Klimaschutzes im Stadtgebiet von Halle (Saale).“, Zitat Ende 
 

https://www.web-conzept-mn.de/2020/09/initiative-pro-baum-fordert-schutz-der-alten-
rosskastanie-in-der-mansfelder-strasse/ 
 

Die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) sehen die Überlegungen angesichts der fortgesetzten sukzessiven Entwicklung mit 
weiteren Gehölzarten wie Salweide und Silberpappel nicht nur bestätigt, sondern lassen 
deutlich erkennen, dass eine nach eigenen Messungen durchschnittlich 42,80 m langen x 
53,73 m breiten = 2,299,64 m² = 0,23 ha großen derartige Grün- und Parkanlage in der 
Saaleaue zur massiven Aufwertung des Stadtbildes beiträgt. Gekoppelt mit Wiesen- und 
Staudenentwicklungen sowie Fassadenbegrünungen kann hier ein arten- und strukturreicher 
Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sowie Erholungs- 

https://www.iproconsult.com/de/referenzen/ueberbauung-ueber-der-gerbersaale-halle
https://st.museum-digital.de/object/104762
https://www.web-conzept-mn.de/2020/09/initiative-pro-baum-fordert-schutz-der-alten-rosskastanie-in-der-mansfelder-strasse/
https://www.web-conzept-mn.de/2020/09/initiative-pro-baum-fordert-schutz-der-alten-rosskastanie-in-der-mansfelder-strasse/
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und Aufenthaltsraum für Menschen entstehen. Eng damit gekoppelt ist ein ordnungsgemäßer 
Umgang mit Hochwasser zu sehen. Zudem regen die Initiative „Pro Baum“ und der 
Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die schnellstmögliche 
Sanierung der massiv gefährdeten, historischen Bausubstanz in der Mansfelder Straße und 
Packhofgasse an, um so eine standortgerechte, städtebauliche Abrundung zu ermöglichen.  
In dem Zusammenhang halten die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche 
Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die Erstellung einer wissenschaftlich fundierten 
Schutz- und Entwicklungskonzeption für das Gebiet vor.  
Außerdem sehen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) hier eine dringend notwendige Stärkung und Verbesserung der 
Biotop- und Grünverbundräume zu den Fluss- und Auenlandschaften von Saale, 
Mühlgraben und Kotgraben sowie Holzplatz, Sandanger, Peißnitzinsel, Jungfernwiese, 
Gebiet am Sophienhafen, Würfelwiese und Salinepark.  
Dagegen haben angedachte Neubauprojekte wie Brücken zwischen Franz-Schubert-Straße 
und Salinepark sowie zwischen Sophienhafengebiet und Sandanger zerstörenden Charakter 
im Landschafts- und Naturraum der Saale und ihrer Aue.  
Ferner möchten beide Umwelt- und Naturschutzorganisationen auf nachfolgende 
Presseerklärung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) vom 
03.05.2020 mit der Überschrift „AHA fordert Schutzmaßnahmen für Vögel an Klausbrücke 
in Halle (Saale)“ hinweisen, Zitat: 
„Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) fordert immer wie-der 
ein, den Schutz von Tieren im Bereich von Bauwerken zu gewährleisten. Dazu gehört es in 
der Stadt Halle (Saale) keine weiteren Brücken über die Saale zu bauen und bestehende 
Brückenbauwerke so zu gestalten, dass Vögel keinen Schaden nehmen oder gar zu Tode 
kommen können.  
Hinweise und Fotos vom 08.04.2020 haben nun aufgezeigt, dass zwei streng geschützte 
Eisvögel offenbar die durchsichtigen Platten unterhalb des Geländers der Klausbrücke in der 
Mansfelder Straße über den Mühlgraben nicht gesehen haben und die jeweiligen Aufpralle 
mit dem Leben bezahlt haben.  
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) geht davon aus, dass 
nicht die einzigen Vögel sind, welche an dem Ort zu Tode kamen und bei Beibehaltung nicht 
die letzten tödlich verunglückten Tiere waren.  
Daher fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sofortige 
bauliche Veränderungen durchzuführen, um solche Verluste verhindern zu können.“, Zitat 
Ende 
 

https://www.web-conzept-mn.de/2020/05/aha-fordert-schutzmassnahmen-fuer-voegel-an-
klausbruecke-in-halle-saale/ 
 

Erfreulicherweise erfolgte in Folge dessen der Einbau von Milchglas auf der Klausbrücke. 
Jüngste Beobachtungen zeigen aber, dass nun wieder durchsichtiges Glas auf der 
Klausbrücke angebracht und nun wieder verstärkte Kollisionsgefahr mit Vögeln besteht. 
Daher fordern die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle 
(Saale) e.V. (AHA) den sofortigen Wiedereinbau von Milchglas an die Brückengeländer 
Klausbrücke, um diese Bedrohung der Vögel wieder stark zu minimieren oder gar 
auszuschließen. 

https://www.web-conzept-mn.de/2020/05/aha-fordert-schutzmassnahmen-fuer-voegel-an-klausbruecke-in-halle-saale/
https://www.web-conzept-mn.de/2020/05/aha-fordert-schutzmassnahmen-fuer-voegel-an-klausbruecke-in-halle-saale/
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An der Nahtstelle zwischen der Altstadt von Halle (Saale) bilden u.a. die Salinehalbinsel, das 
Gebiet um den Sophienhafen/Jungfernwiese, Sandanger und die Peißnitzinsel einen sehr 
wichtigen Bestandteil in der Saaleaue. Über Jahrhunderte nahm der Mensch zum Teil sehr 
massive Veränderungen am Saaleverlauf in dem Teil der Stadt Halle (Saale) vor. Während 
Eingriffe zu wasserbautechnischen Einrichtungen mutmaßlich bis zum Jahr 1280 
zurückgehen, fanden mit der Verschüttung der Wilden Saale und von Teilen der 
Elisabethsaale am Holzplatz und am Sandanger in den Jahren 1968 bis 1978 sowie des 
letzten Teilstückes im Jahr 1987 die letzten größeren Baumaßnahmen statt. 
Dies führte unweigerlich zur Verarmung der Natur- und Landschaftsvielfalt sowie reduzierte 
Retentionsfläche.  
Die nachfolgenden Kartenvergleiche lassen das deutlich erkennen.  
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03-Stadtpan Halle (Saale), mutmaßlich vom Ende der 40er/Anfang der 50 er Jahre im 20. Jahrhundert 
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04-Google-Earth-Karte Halle (Saale), u.a. Sandanger aus dem Jahr 2025 

Bereits die bisherige Neubebauung des Gebietes Hafenstraße/Sophienhafen hat zu 
unzulässigen Einschränkungen im mit kontaminierten Aufschüttungen Bereich der Saaleaue 
geführt. Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) begründete 
damit das dringende Erfordernis sämtliche Neubebauung einzustellen und zurückzubauen 
sowie den in Folge der langjährigen Nutzung als Gaswerk kontaminierten Boden fachgerecht 
zu entsorgen. 
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hält es nunmehr für 
dringend geboten, eine wissenschaftliche Schutz- und Entwicklungskonzeption für die 
Salinehalbinsel, dem Sandanger sowie das Gebiet um den Sophienhafen zu erstellen, welche 
den Schutz und Erhalt von Umwelt, Natur und Landschaft, die Tatsache der Lage im und an 
der Saaleaue, die Bedeutung als Biotop- und Grünverbundraum, Retentionsfläche für 
Hochwasser der Saale, zur Entstehung und Weiterleitung von Kalt- und Frischluft, die 
gegenwärtigen und geplanten vielfältigen Nutzungen als Wohn- und Verkehrsstandorte sowie 
für Naherholung und Tourismus im Blick haben muss.  
Dabei gilt es die Einbettung in den Landschafts- und Naturraum des gesamten Saaleraumes, 
wozu angrenzend die Saaleauen von Peißnitzinsel, Ziegelwiese, Würfelwiese, Holzplatz, 
Roßgraben, Passendorfer Wiesen und zwischen Wilder Saale und Gimritzer Damm ganz 
besonders dazu gehören.  
Die im „Baugrundgutachten“ zur angedachten Bebauung einer ca. 1,68 ha großen Fläche 
südlich des Sophienhafens, unter „Altlasten“ sowie unter „Nutzungs- und schutzgut-bezogene 
Gefährdungsabschätzung gemäß BBodSchV“ aufgeführten Füllstoffe und Schadstoffe 
schließen nicht nur eine Wohnungsbebauung komplett aus, sondern erfordern eine 
flächendeckende Beräumung.  In welchem räumlichen Umfang das zu erfolgen hat, bedarf 
einer umfassenden wissenschaftlichen Analyse. Neben der Gefahr für Leib und Leben der 
Bauarbeiter sowie möglicher späterer Bewohner führen bauliche Aktivitäten zur 
mechanischen Aktivität der Schadstoffe im Boden. Das findet Verstärkung durch die 
schwankenden Wasserstände des offensichtlich kontaminierten Grund- und Schichtwassers, 
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was zudem die Gefahr in sich birgt, dass verstärkt Schadstoffe über den Kotgraben in die 
Saale gelangt und die bestehende Kontaminierung des Saale-schlamms durch eine Belastung 
des Wassers verstärkt. Gleiches gilt bei Ausspülungen durch Hochwasser und 
Starkniederschläge.  
Die giftige- und umweltgefährdende Wirkung von Arsen, Blei und Cadmium sowie 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ist als sehr gefährlich für Mensch, Tier 
und Umwelt einzustufen. 
 

Die giftige- und umweltgefährdende Wirkung von Arsen, Blei und Cadmium sowie 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ist als sehr gefährlich für Mensch, Tier 
und Umwelt einzustufen. Das Umweltbundesamt gibt folgende Gesundheitsrisiken zu Arsen, 
Blei und Cadmium sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) an: 
 

► Arsen 
Zitat:  
„Arsen kann sowohl über die Lunge als auch über den Magen- und Darmtrakt aufgenommen 
werden. Nach chronischer Aufnahme über die Luft werden die Schleimhäute und Atemwege 
geschädigt und es kann Lungenkrebs entstehen.“, Zitat Ende 
 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-
feinstaub/arsen-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 

► Blei 
Zitat: 
„Blei und seine Verbindungen werden über die menschliche Lunge gut resorbiert. Dennoch 
nimmt die Allgemeinbevölkerung Blei hauptsächlich über die Nahrung auf. Besonders bei 
Kindern schädigen schon geringe Mengen das Nervensystem, so dass sie hinsichtlich ihrer 
mentalen Entwicklung gefährdet sind. Bei Erwachsenen zeigen sich bei chronischer 
Vergiftung Wirkungen auf das blutbildende System, Bluthochdruck und weitere unspezifische 
Symptome. Blei und seine anorganischen Verbindungen sind bei der Internationalen Agentur 
für Krebsforschung (IARC) als möglicherweise/wahrscheinlich krebserregend eingestuft.“, 
Zitat Ende 
 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-
feinstaub/blei-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 

► Cadmium 
Zitat: 
„Cadmium wird hauptsächlich über die Nahrung aufgenommen. Bei chronischer inhalativer 
Aufnahme kann sich ein sogenannter Cd-Schnupfen entwickeln. Cadmium ist vor allem 
nierentoxisch und führt zu Störungen des Knochenstoffwechsels. Cadmium und seine 
anorganischen Verbindungen sind als krebserregend eingestuft.“, Zitat Ende 
 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-
feinstaub/cadmium-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 

► polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
Zitat:  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/arsen-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/arsen-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/blei-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/blei-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/cadmium-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/cadmium-im-feinstaub#belastung-der-luft
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„⁠PAK⁠ können staubgebunden eingeatmet oder mit der Nahrung aufgenommen werden. Sie 
lagern sich dann im Fettgewebe ab. Viele der ⁠PAK⁠, so auch deren bekanntester Vertreter das 
Benzo(a)pyren, sind krebserregend, wobei die eigentlich schädlichen Substanzen die im 
Körper gebildeten Stoffwechselprodukte ( ⁠Metabolite⁠) sind. Bei Aufnahme durch die Atmung 
wird vor allem die Lunge geschädigt.“, Zitat Ende 
 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/benzoapyren-
im-feinstaub#belastung-der-luft 
 

Eine fortgesetzte, dauerhafte Belastung mit diesen Schadstoffen verschärft sich, wenn 
Menschen an derartigen Standorten dauerhaft leben. Daher gilt es eine Bebauung auch 
schon aus diesen Gründen auszuschließen.  
Die selbst unter dem Punkt 2.1.2.4. Wasser angegebenen Wasserbedingungen und damit 
verbundenen Veränderungen in der Erscheinung des Bodens lassen keine Stabilität durch 
Pfähle bewirken. Somit ist mit dauerhaften Instabilitäten des Bodens zu rechnen, was somit 
eine Eignung des Baugrundes auch aus diesem Grund ausschließt. 
 

Daher gilt es den gesamten Standort und benachbarte Areale komplett von fremden 
Aufschüttungen bis in den Auenlehm hinein zu beräumen und fachgerecht als schweres Gift 
zu entsorgen. Im Anschluss daran erscheint es sinnvoll zu sein das nunmehr beräumte 
Gelände einer naturnahen Entwicklung zu überlassen. Dabei ist es vielseitig sehr hilfreich, 
dass weitere ca. 1,68 ha wieder in das Überflutungssystem der Saale zurückkehrt. Zudem 
besteht die Möglichkeit, dass mindestens ein temporäres Feuchtgebiet mit Gehölz-, Wiesen- 
und Staudenbeständen den Teil der Saaleaue bestimmt. Das bedeutet eine sehr vielfältige 
ökologische und hydrologische Aufwertung des Standortes. Zudem findet eine Aufwertung 
des Stadt- und Landschaftsbildes statt.  
 

Die Saale, ihre Nebengewässer und ihre jeweiligen Auen haben über Jahrhunderte massive 
Eingriffe erfahren müssen. Dazu gehören Begradigungen, Rodungen von Auenwäldern, 
Flächenversiegelungen, Bodenaufschüttungen, Einschränkungen von Überflutungsräumen 
sowie Kontaminierungen des Wassers und des Bodens mit Schad- und Giftstoffen aller Art. 
Dies gilt es zu korrigieren und nicht noch durch weitere Verbauungen und damit verbundene 
Verkehrszunahmen zu verschärfen. 
An dem ca. 1,68 ha großen Planungsstandort kann zum Beispiel der Start einer langfristigen, 
aber dringend notwendigen Sanierung des Gebietes der Saaleaue von Jungfernwiese bis 
Holzplatz/Pulverweiden erfolgen. 
Eine Beräumung dieser sehr gefährlichen Altlasten bedeutet nicht nur eine Verbesserung für 
Umwelt, Natur und Landschaften und ist ein sehr wichtiger Beitrag für die Gesundheit, 
sondern gibt wieder Retentionsflächen an die Saale zurück und ermöglicht sukzessive 
Entwicklungsräume für Fauna, Flora und Pilzwelt. Eng damit verbunden damit sind 
Verbesserungen des Landschafts- und Stadtbildes sowie des Klimas.  
Dazu zählen ebenfalls Maßnahmen wie Rückbau von Bodenversiegelungen zum Beispiel im 
Bereich der Nordostspitze des Sandangers, welcher einen sich entwickelnden 
Hartholzauenwald von Elisabethsaale und Wilder Saale trennt. Dieser brüchige Asphaltweg 
stellt zudem eine umfassende Unfallgefahr dar.  
Darüber hinaus hält es der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
für dringend geboten auch in den Bereichen von Sandanger, Peißnitzinsel, Ziegelwiese, 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/benzoapyren-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/benzoapyren-im-feinstaub#belastung-der-luft
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Würfelwiese, Sophienhafen und Salinehalbinsel die Umwandlung der intensiv gemähten, 
arten- und strukturarmen Rasenflächen in unregelmäßig, partiell gemähte arten- und 
strukturreiche Wiesen umzuwandeln. So entstehen Blühwiesen, welche zahlreichen Tier-, 
Pflanzen- und Pilzarten Lebens- und Rückzugsraum bieten. Zudem verbessern Blühwiesen 
optisch das Landschafts- und Stadtbild und das Erlebnis als Erholungsraum.  
Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist es zudem wichtig 
den Schutz, den Erhalt und die Entwicklung des Kotgrabens im Blick zu haben, welcher im 
unverbauten Bereich naturnahere, sehr schützenswerte Strukturen aufweist. Daher hält es 
der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sehr bedeutsam, 
mindestens die ca. 1,68 ha großen Fläche südlich des Sophienhafens, welche zur 
Wohnbebauung vorgesehen ist, nach vollständiger Sanierung im unmittelbaren Anschluss an 
den Kotgraben, als sukzessiven Teil der Saaleaue entwickeln zu lassen. Eine ökologische, 
hydrologische und optische Aufwertung dieses Teils der halleschen Saaleaue ist zu erwarten. 
Außerdem bietet sich die Prüfung der Wiederöffnung des Kotgrabens im Bereich der 
Mansfelder Straße an.  
Nunmehr hatte der hallesche Stadtrat am 28.01.2026 einen Beschluss zum „Bebauungsplan 
Nr. 152 Wohngebiet am Sophienhafen, Südseite - Beschluss zur öffentlichen Auslegung“ 
gefasst, was von vollständiger Ignoranz der Sach- und Fachlage vor Ort und der damit 
verbundenen Auswirkungen darüber hinaus zeugt. 
 

https://buergerinfo.halle.de/to0040.asp?__ksinr=21745 
 

https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=30786&voselect=21745 
 

Daher betrachtet der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) mit 
großer Sorge die bereits erfolgten Neubauten im Bereich des Sophienhafens, den erfolgten 
Neubau der Brücke zwischen Salinehabinsel und der riesigen Anlegestelle an der Nahtstelle 
zwischen Hafenstraße und Hafenbahntrasse, der angedachten Umsetzungen der vom 
halleschen Stadtrat im Rahmen seiner Sitzung am 18.12.2019 gefassten Baubeschlüsse 
„Baubeschluss GRW-Maßnahme Salinebrücke“ und „Baubeschluss GRW-Maßnahme 
Neubau Sandangerbrücke“, der geplante Brückenneubau zwischen Franz-Schubert-Straße 
und Salinehalbinsel sowie eine ca. 1,68 ha große Fläche südlich des Sophienhafens zur 
Bebauung mit „neun Mehrfamilienhäusern mit insgesamt rund 135 Wohneinheiten und ca. 
11.575 m² Wohnfläche“ freizugeben. 
Hinzu kommt, dass die Verwaltung der Stadt Halle (Saale) deutlich beabsichtigt das 
Vorhaben der „Baubeschluss GRW-Maßnahme Neubau Sandangerbrücke“ mit dem 
flächendeckenden Neubau einer Slipanlage und einer dazugehörigen Zufahrt ausweiten zu 
verknüpfen. 
Dabei beträgt der Abstand zwischen dem angedachten Brückenstandort in der Franz-
Schubert-Straße und der Brücke in der Mansfelder Straße gerade einmal ca. 296,00 m. Der 
Abstand zwischen der Brücke Mansfelder Straße über die Elisabeth-Saale und dem Ablauf 
der Wilden Saale umfasst ca. 413,00 m. 
Alles Abstände, welche eine Nutzung der bisherigen und nun umfassend sanierten bzw. 
neugebauten Saalebrücken vom Abstand her erträglich gestaltet.  
Diese beiden Brückenbauvorhaben beschädigen nicht nur die Vegetation und weitgehend 
unverbaute Teile der Saaleaue in der Stadt Halle (Saale), sondern schränken weiter 

https://buergerinfo.halle.de/to0040.asp?__ksinr=21745
https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=30786&voselect=21745
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Retentionsräume ein und beeinträchtigen das Landschafts- und Stadtbild im Einzugsbereich 
der Saale.  
 

Bei allen geplanten Baumaßnahmen nimmt man wissentlich eine weitere Zerstörung des 
Saaleufers und bauliche Eingriffe in die Saaleaue in Kauf. Eng damit verbunden sind 
flächendeckende Zerstörungen der Gehölz-, Wiesen- und Staudenbestände im Bereich des 
Sandangers und entlang der Elisabethsaale sowie flächendeckende Versiegelungen in der 
von Hochwasser geprägten Saaleaue. Dabei lässt man deutlich erkennen, dass man noch 
immer nicht zu einem wissenschaftlich-fachlichen Umgang mit Umwelt, Natur, Landschaft 
und Hochwasser gefunden hat. Ebenso verstärken solche Planungen die Unaufrichtigkeit und 
Sinnlosigkeit von Deichbaumaßnahmen am Gimritzer Damm, wenn man selbst in dessen 
näherer Umgebung nicht vor weiteren Flächeninanspruchnahmen und -versiegelungen in 
Halles Saaleaue zurückschreckt. 
Aus Sicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) besteht 
überhaupt keine Notwendigkeit derartige landschafts- und naturzerstörenden 
Baumaßnahmen vorzunehmen und dazu auch noch öffentliche Mittel zu verwenden. Der 
Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sieht hier die Gefahr weiterer 
Eingriffe in Hochwasser-, Natur- und Landschaftsräumen entlang der Saale, welche mit den 
Asphaltierungen und Abholzungen in der Saaleaue zwischen Holzplatz und Sophienhafen, 
auf der Würfel-wiese sowie in den Bereichen Ziegelwiese und Peißnitz, mit der zusätzlichen 
Verbauungen im Bereich Hafenstraße/Sophienhafen sowie den durchgeführten 
Wegebaumaßnahmen in den Naturschutzgebieten Rabeninsel und Peißnitznordspitze, der 
Öffnung der Wilden Saale sowie des angedachten Ausbaus des Mühlgrabens zusammen 
massive Schädigungen für Umwelt, Natur und Landschaft darstellen. So fordert der 
Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) derartige Aktivitäten in und 
an der Saaleaue zu stoppen, wozu auch bauliche Aktivitäten am Pfälzer Ufer, an bzw. in den 
Naturschutzgebieten „Rabeninsel und Saaleaue bei Böllberg“ und „Nordspitze Peißnitz“, für 
Brücken zwischen Franz-Schubert-Straße und Salinehalbinsel bzw. zwischen 
Hafenstraße/Hafenbahntrasse und Sandanger sowie Bootsanlegern gehören sowie 
bestehende Asphaltwege in der Saaleaue sofort zurückzubauen. 
Der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. hat jedenfalls die beiden Brückenbauvorhaben 
im Rahmen seines Schwarzbuches 2024/25 unter der Doppelüberschrift „Umstrittene 
Planung: Neue Brücken kosten fast acht Mio. Euro - Fast acht Mio. Euro für zwei neue 
zweifelhafte Brücken“ aufgegriffen und heftig kritisiert.  
 

https://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-
faelle/details/umstrittene-planung-neue-bruecken-kosten-fast-acht-mio-euro 
 

Bereits die bisherige Neubebauung des Gebietes Hafenstraße/Sophienhafen hat zu 
unzulässigen Einschränkungen im mit kontaminierten Aufschüttungen Bereich der Saaleaue 
geführt. Der AHA begründete damit das dringende Erfordernis sämtliche Neubebauung 
einzustellen und zurückzubauen sowie den in Folge der langjährigen Nutzung als Gaswerk 
kontaminierten Boden fachgerecht zu entsorgen. 
 

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) verfolgt ebenso mit sehr 
großer Sorge Pläne des Büros des Oberbürgermeisters der Stadt Halle (Saale) zum Abschluss 
einer „Vereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Entwicklungs- und 

https://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-faelle/details/umstrittene-planung-neue-bruecken-kosten-fast-acht-mio-euro
https://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-faelle/details/umstrittene-planung-neue-bruecken-kosten-fast-acht-mio-euro
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Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH (EVG) für das kommunale Projekt 
„Entwicklung eines Caravan-Stellplatzes Sandanger„. Mit diesem Plan befasste sich 
letztendlich der hallesche Stadtrat am 30.04.2025, welcher skandalöser Weise der Vorlage 
mit 50-Ja-Stimmen, 0-Neinstimmen und bei zwei Enthaltungen zustimmte.  
 

https://buergerinfo.halle.de/vo0051.asp?__kvonr=30542 
 

https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=30542 
 

Dazu beabsichtigt die Verwaltung der Stadt Halle (Saale) momentan im Jahr 2025 62.500,00 
Euro und im Jahr 2026 50.000,00 Euro, also insgesamt 112.500,00 Euro Steuermittel in die 
Hand zu nehmen.  
 

Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sind derartige 
Vorhaben mitten in einem sehr wichtigen Teil der halleschen Saaleaue, welche zu den 
bedeutsamsten Überflutungsraum der Saale an der Nahtstelle zwischen der halleschen 
Altstadt im Osten und Halle-Neustadt im Westen sowie der Peißnitzinsel im Norden und der 
Saaleaue in Halles Süden gehört, vollkommen unverantwortlich und inakzeptabel. 
Insbesondere die Hochwasser in den Jahren 1994, 2011 und 2013 sowie ansatzweise die 
Hochwasser zum Jahreswechsel 2023/2024 haben das mehr als deutlich aufgezeigt.  
Zudem stellt das Gebiet des Sandangers für den ebengenannten Raum einen sehr wichtigen 
Biotop- und Grünverbundraum sowie ebenso bedeutsames Entstehungs- und 
Verteilungsgebiet von Kalt- und Frischluft dar. 
Das sind entscheidende Gründe, warum auch der Sandanger zum 39.012,50 ha großen 
Landschaftsschutzgebiet „Saale“ bzw. zum 2.314,00 ha großen Landschaftsschutzgebiet 
„Saaletal“ in der kreisfreien Stadt Halle (Saale) gehört. 
 

https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/schutzgebiete-nach-
landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56 
 

https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_V
erordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-
1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf 
 

Mit der schrittweisen Aufgabe der HFC-Sportanlage am Sandanger ab Mai 2023 eröffneten 
sich neue, dringend notwendige Entwicklungsmöglichkeiten, um die Ansprüche eines 
regional übergreifenden und ortsnahen Schutz und Erhalt sowie einer entsprechenden 
naturnahen Entwicklung von Umwelt, Natur und Landschaften umsetzen zu können.  
Dazu zählt als erster Schritt eine vollständige Beseitigung der nunmehr ungenutzten baulichen 
Anlagen, wozu zum Beispiel Gebäude und versiegelte Flächen gehören. Ebenso wichtig ist 
nach Ansicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die 
Erstellung einer wissenschaftlichen Schutz- und Entwicklungskonzeption für das 
Gesamtgebiet. 
Bereits jetzt zeigen sich mit der Entstehung von Gehölzsukzessionsflächen, welche sich 
bestens in den Bestand von Stieleichen, Pyramidenpappel, Gemeiner Esche, Feldahorn, 
Weißdorn, Hundsrose etc. einbetten, dass die Natur die Wiederentstehung einer arten- und 
strukturreichen Auenlandschaft anstrebt. Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Entstehung 
von nitrophiler Hochstaudenflächen zu sehen.  

https://buergerinfo.halle.de/vo0051.asp?__kvonr=30542
https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=30542
https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
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Bereits im Jahr 1987 schlug der damalige Arbeitskreis Umweltschutz Halle (AKUS) in der 
Gesellschaft für Natur und Umwelt (GNU) im Kulturbund der DDR (KB) die 
Wiederherstellung und -eröffnung der in den Jahren 1968 bis 1978 sowie im Jahr 1987 
verschütteten Wilden Saale, welche einst vollständig den westlichen Teil des Sandangers 
durchquerte.  
Seine Nachfolgevereinigung Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
griff das Thema bereits seit seiner Gründung am 23.02.1991 mit unterschiedlicher Intensität 
auf.  
Angesichts der katastrophalen, in der Beschlussvorlage des Büros des halleschen 
Oberbürgermeisters vom 26.03.2025 vorgelegten „Vereinbarung zwischen der Stadt Halle 
(Saale) und der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH (EVG) für 
das kommunale Projekt „Entwicklung eines Caravan-Stellplatzes Sandanger„, sieht der 
Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die dringende Notwendigkeit, 
sich verstärkt für eine naturnahe Entwicklung der Saaleaue Sandanger einzusetzen.  
 

Auf Grund der ökologischen Bedeutung dieser Teile der halleschen Saaleaue sowie der 
zahlreichen akuten, umfassenden strukturellen und planerischen Bedrohungen dieses sehr 
bedeutsamen Natur- und Landschaftsraumes, hält es der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder 
zu Halle (Saale) e.V. (AHA) für dringend geboten, eine wissenschaftliche Schutz- und 
Entwicklungskonzeption für die Salinehalbinsel, dem Sandanger sowie das Gebiet um den 
Sophienhafen zu erstellen, welche den Schutz und Erhalt von Umwelt, Natur und Landschaft, 
die Tatsache der Lage im und an der Saaleaue, die Bedeutung als Biotop- und 
Grünverbundraum, Retentionsfläche für Hochwasser der Saale, zur Entstehung und 
Weiterleitung von Kalt- und Frischluft, die gegenwärtigen und geplanten vielfältigen 
Nutzungen als Wohn- und Verkehrsstandorte sowie für Naherholung und Tourismus im Blick 
haben muss.  
Dabei gilt es die Einbettung in den Landschafts- und Naturraum des gesamten Saaleraumes, 
wozu angrenzend die Saaleauen von Peißnitzinsel, Ziegelwiese, Würfelwiese, Holzplatz, 
Roßgraben, Passendorfer Wiesen und zwischen Wilder Saale und Gimritzer Damm ganz 
besonders dazu gehören.  
Die im „Baugrundgutachten“ zur angedachten Bebauung einer ca. 1,68 ha großen Fläche 
südlich des Sophienhafens, unter „Altlasten“ sowie unter „Nutzungs- und schutzgut-bezogene 
Gefährdungsabschätzung gemäß BBodSchV“ aufgeführten Füllstoffe und Schadstoffe 
schließen nicht nur eine Wohnungsbebauung komplett aus, sondern erfordern eine 
flächendeckende Beräumung.  In welchem räumlichen Umfang das zu erfolgen hat, bedarf 
einer umfassenden wissenschaftlichen Analyse. Neben der Gefahr für Leib und Leben der 
Bauarbeiter sowie möglicher späterer Bewohner führen bauliche Aktivitäten zur 
mechanischen Aktivität der Schadstoffe im Boden. Das findet Verstärkung durch die 
schwankenden Wasserstände des offensichtlich kontaminierten Grund- und Schichtwassers, 
was zudem die Gefahr in sich birgt, dass verstärkt Schadstoffe über den Kotgraben in die 
Saale gelangt und die bestehende Kontaminierung des Saale-schlamms durch eine Belastung 
des Wassers verstärkt. Gleiches gilt bei Ausspülungen durch Hochwasser und 
Starkniederschläge.  
Die giftige- und umweltgefährdende Wirkung von Arsen, Blei und Cadmium sowie 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ist als sehr gefährlich für Mensch, Tier 
und Umwelt einzustufen. 
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Eine Beräumung dieser sehr gefährlichen Altlasten bedeutet nicht nur eine Verbesserung für 
Umwelt, Natur und Landschaften und ist ein sehr wichtiger Beitrag für die Gesundheit, 
sondern gibt wieder Retentionsflächen an die Saale zurück und ermöglicht sukzessive 
Entwicklungsräume für Fauna, Flora und Pilzwelt. Eng damit verbunden damit sind 
Verbesserungen des Landschafts- und Stadtbildes sowie des Klimas.  
Dazu zählen ebenfalls Maßnahmen wie Rückbau von Bodenversiegelungen zum Beispiel im 
Bereich der Nordostspitze des Sandangers, welcher einen sich entwickelnden 
Hartholzauenwald von Elisabethsaale und Wilder Saale trennt. Dieser brüchige Asphaltweg 
stellt zudem eine umfassende Unfallgefahr dar.  
Darüber hinaus hält es der AHA für dringend geboten auch in den Bereichen von Sandanger, 
Peißnitzinsel, Ziegelwiese, Würfelwiese, Sophienhafen und Salinehalbinsel die Umwandlung 
der intensiv gemähten, arten- und strukturarmen Rasenflächen in unregelmäßig, partiell 
gemähte arten- und strukturreiche Wiesen umzuwandeln. So entstehen Blühwiesen, welche 
zahlreichen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten Lebens- und Rückzugsraum bieten. Zudem 
verbessern Blühwiesen optisch das Landschafts- und Stadtbild und das Erlebnis als 
Erholungsraum.  
Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist es zudem wichtig 
den Schutz, den Erhalt und die Entwicklung des Kotgrabens im Blick zu haben, welcher im 
unverbauten Bereich naturnahere, sehr schützenswerte Strukturen aufweist. Daher hält es 
der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sehr bedeutsam, 
mindestens die ca. 1,68 ha großen Fläche südlich des Sophienhafens, welche zur 
Wohnbebauung vorgesehen ist, nach vollständiger Sanierung im unmittelbaren Anschluss an 
den Kotgraben, als sukzessiven Teil der Saaleaue entwickeln zu lassen. Eine ökologische, 
hydrologische und optische Aufwertung dieses Teils der halleschen Saaleaue ist zu erwarten. 
Außerdem bietet sich die Prüfung der Wiederöffnung des Kotgrabens im Bereich der 
Mansfelder Straße an.  
Ferner regt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die Um-
setzung seines Rahmenplans für eine Schulprojektarbeit zum Thema: „Die Salinehalb-insel 
in Halle (Saale) im Blickfeld von Ökologie, Saline als Teil der Stadtgeschichte und 
Tourismus“ vom 05.01.2004 an, welcher sich auf die ca. 40.000 m² = 4 ha große Sa-
linehalbinsel bezieht. 
 

RahmenplanProjekt
arbeitSalinehalbinse 
 

Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist es dringend 
geboten alles zu tun die bestehende Natur und Umwelt sowie die Landschaften in und an 
der Saaleaue zum Beispiel im Bereich Salinehalbinsel, Gebiet Sophienhafen/Jungfernwiese, 
Sandanger und Peißnitzinsel nicht nur zu schützen und zu erhalten, sondern weiter 
ökologisch aufzuwerten. Dazu zählt unweigerlich die Wiederherstellung des Saalebogens/der 
Wilden Saale am Holzplatz und am Sandanger.  
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Schutz- und Entwicklungskonzeption gilt es einen 
Umgang mit dem neu entstandenen Bauten zu erarbeiten. Auf keinen Fall dürfen weiteren 
Baumaßnahmen stattfinden. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um neue Brücken bzw. neue 
Wohngebiete etc. handelt. 
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Dem Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist es zudem sehr wichtig 
ebenfalls den Schutz, den Erhalt und die künftige Nutzung des denkmalgeschützten Hauses 
in der Hafenstrasse 07, erbaut im Jahr 1856 als Verwaltungsgebäude der ersten Gasanstalt 
in Halle (Saale), im Blick zu haben. 
 

https://archlsa.de/bodendenkmalpflege/fund-des-monats/2016/dezember-2016.html 
 

https://staedtische-zeitung.de/2018/11/zeitgeschichtlicher-fund-auf-hasi-gelaende-halles-
letzter-weltkriegsbunker/ 
 

https://hafenstrasse7.noblogs.org/files/2017/06/U%CC%88berblick-der-Entwicklung-
Hallescher-Gasanstalten-als-PDF.pdf 
 

https://www.kulturfalter.de/magazin/stadtgeschichte/vom-stadt-zum-erdgas-die-hallesche-
gasversorgung/ 
 

https://carlblohm.wordpress.com/archiv-informationen-quellen/hallesche-gasanstalten-auf-
dem-stadtplan-von-1886/ 
 

https://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/periodical/pageview/1188396 
 

Im Rahmen der Fahrradexkursion nahmen die Teilnehmenden ebenfalls das 
Mündungsgebiet des Roßgrabens in Augenschein.  

 
05-Google-Earth-Karte Halle (Saale), Mündungsgebiet Rossgraben in Elisabethsaale 

 
Der in der Gemeinde Teutschenthal, Ortsteil Zscherben aus zwei gleichnamigen 
Quellfließgewässern entstammende Roßgraben ist im Mündungsbereich durch Naturferne 

https://archlsa.de/bodendenkmalpflege/fund-des-monats/2016/dezember-2016.html
https://staedtische-zeitung.de/2018/11/zeitgeschichtlicher-fund-auf-hasi-gelaende-halles-letzter-weltkriegsbunker/
https://staedtische-zeitung.de/2018/11/zeitgeschichtlicher-fund-auf-hasi-gelaende-halles-letzter-weltkriegsbunker/
https://hafenstrasse7.noblogs.org/files/2017/06/U%CC%88berblick-der-Entwicklung-Hallescher-Gasanstalten-als-PDF.pdf
https://hafenstrasse7.noblogs.org/files/2017/06/U%CC%88berblick-der-Entwicklung-Hallescher-Gasanstalten-als-PDF.pdf
https://www.kulturfalter.de/magazin/stadtgeschichte/vom-stadt-zum-erdgas-die-hallesche-gasversorgung/
https://www.kulturfalter.de/magazin/stadtgeschichte/vom-stadt-zum-erdgas-die-hallesche-gasversorgung/
https://carlblohm.wordpress.com/archiv-informationen-quellen/hallesche-gasanstalten-auf-dem-stadtplan-von-1886/
https://carlblohm.wordpress.com/archiv-informationen-quellen/hallesche-gasanstalten-auf-dem-stadtplan-von-1886/
https://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/periodical/pageview/1188396
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geprägt, da Beton- und Rasengitterplatten die Sohle und Ufer prägen. 
Schlammüberspülungen und Mäandrierungsaktivitäten lassen diesen inakzeptablen Zustand 
nicht erkennen.  
Nach Ansicht der Initiative „Pro Baum“ und des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) ist hier dringend Abhilfe zu schaffen. Zudem verstößt der 
fortgesetzte Zustand gegen die „RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&rid=2 
 

Insbesondere die Artikel 1, 2 und 4 beinhalten Regelungen, welche Kriterien für den Schutz, 
die Entwicklung beinhalten und die es umzusetzen gilt. Im Artikel 4 Absatz 1, Buchstabe a) 
ii) und iii) ist als Umsetzungszeitraum bis spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie 
festgelegt. Das bedeutet, dass bis zum Jahr 2015 alle Maßnahmen umgesetzt sein müssen. 
Im konkreten Fall ist deutlich zu erkennen, dass in dem festgesetztem Zeitrahmen keine 
Umsetzung stattfand, 
Daher fordern die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle 
(Saale) e.V. (AHA) die Erstellung einer wissenschaftlich fundierten Schutz- und 
Entwicklungskonzeption ein, welche als Diskussions- und Beschlussgrundlage dienen muss.  
 

Bekanntlich besteht die dringende Notwendigkeit Natur und innerstädtisches Grün so 
unberührt wie möglich entwickeln zu lassen. Dazu zählt nach Ansicht der Initiative „Pro 
Baum“ und des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
insbesondere auch die Fluss- und Auenlandschaft der Saale im zentralen Stadtgebiet von 
Halle (Saale). Diese Natur- und Landschaftsbestandteile fungieren als Rückzugs- und 
Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, Biotop- und Grünverbund, als Kalt- und 
Frischluftkorridore sowie nicht zuletzt als Retentionsfläche des Flusses.  Moderne und 
nachhaltige Stadtplanung berücksichtigt genau diese Herangehensweise und beinhaltet 
richtigerweise eher die Erweiterung und Vernetzung von verschiedenen und gleichartigen 
Natur- und Grünräumen. 
Dazu zählen ganz besonders Landschaft und Natur im Bereich des Amselgrundes und des 
11,6 ha großen Naturschutzgebietes "Nordspitze Peißnitz" sowie die angrenzenden Bereiche 
von Saale/Wilder Saale.  
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-
landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-
anhalt/nordspitze-peissnitz 
 

Das Naturschutzgebietes "Nordspitze Peißnitz" befindet sich in enger Korrelation mit dem ca. 
11,00 ha großen Naturschutzgebiet ”Forstwerder“, welche zusammen das ca. 23,00 ha 
große Fauna-Flora-Habitat = FFH-Gebiet “Nordspitze der Peißnitz und Forstwerder in Halle 
“ (EU-Code: DE 4437-307, Landescode: FFH0120) bilden.  
 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-
und-forstwerder-in-halle-.html 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&rid=2
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/nordspitze-peissnitz
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/nordspitze-peissnitz
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/nordspitze-peissnitz
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-in-halle-.html
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-in-halle-.html
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https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-halle 
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-
landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-
anhalt/forstwerder 
 

Ferner korrelieren diese drei Schutzgebiete eng mit dem 15,20 ha großen geschützten 
Landschaftsbestandteil „Amselgrund und Kreuzer Teiche“, dem 5,33 ha großen geschützten 
Landschaftsbestandteil „Amtsgarten“ und dem 4,90 ha großem flächenhaften Naturdenkmal 
Klausberge, welche eng im Grün- und Biotopverbund miteinander und dem Umfeld stehen.  
 

https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_V
erordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_909-
0_Amselgrund_und_Kreuzer_Teiche.pdf 
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_V
erordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_920-
0_GLB_Amtsgarten.pdf 
 

https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_V
erordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_908-
0_Naturdenkmal_Klausberge.pdf 
 

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) bekräftigt immer wieder 
die ebengenannten Schutzgebiete entweder vollständig bzw. teilweise zusammenfassen.  
Insbesondere die Einbeziehung des geschützten Landschaftsbestandteils „Amselgrund und 
Kreuzer Teiche“ in das Naturschutzgebiet "Nordspitze Peißnitz" und FFH-Gebiet “Nordspitze 
der Peißnitz und Forstwerder in Halle “ (EU-Code: DE 4437-307, Landescode: FFH0120) 
steht für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) weiter auf der 
Tagesordnung.  
Diese gesamten Natur- und Landschaftsbestandteile in und an der Saaleaue gehören zum 
39.012,50 ha großen Landschaftsschutzgebiet „Saale“ bzw. zum 2.314,00 ha großen 
Landschaftsschutzgebiet „Saaletal“ in der kreisfreien Stadt Halle (Saale). 
 

https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-
landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56 
 

https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_V
erordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-
1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf 
 

Außerdem bildet die Wilde Saale den Verbindungsraum zum Sandanger, zu den 
Hangwäldern an den Weinbergen sowie zum Saugrabental bis hin zur Dölauer Heide. 
So ist es aus Sicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
bereits unverantwortlich, den von seiner Vorgängerorganisation Arbeitskreis Umweltschutz 
Halle in der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR im Jahr 1983 massiv 
mit erwirktem Verbot des Befahrens der Wilden Saale wieder zu kippen. Die Wilde Saale hat 
sich im Rahmen der Schutzmaßnahmen seit dem Jahr 1983 zu einem sehr wichtigen, arten- 
und strukturreichen Lebens- und Rückzugsraum entwickelt. Hier brüten z.B. Eisvögel, 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-halle
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/forstwerder
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/forstwerder
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/forstwerder
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_909-0_Amselgrund_und_Kreuzer_Teiche.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_909-0_Amselgrund_und_Kreuzer_Teiche.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_909-0_Amselgrund_und_Kreuzer_Teiche.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_920-0_GLB_Amtsgarten.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_920-0_GLB_Amtsgarten.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_920-0_GLB_Amtsgarten.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_908-0_Naturdenkmal_Klausberge.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_908-0_Naturdenkmal_Klausberge.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_908-0_Naturdenkmal_Klausberge.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
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vereinzelt auch Beutelmeise und überwintern Gänsesäger und zahlreiche Entenarten. In 
letzter Zeit taucht auch der besonders geschützte Biber auf und lebt bekanntlich der Eremit. 
Ferner tangiert die fast unverbaut gebliebene und sich streckenweise sehr naturnah 
entwickelte Wilde Saale das 11,6 ha große Naturschutzgebiet "Nordspitze Peißnitz" und 
somit ebenfalls das 23,00 ha große Fauna-Flora-Habitat = FFH-Gebiet “Nordspitze der 
Peißnitz und Forstwerder in Halle “ (EU-Code: DE 4437-307, Landescode: FFH0120).  
Alles Gründe, welche die Öffnung der Wilden Saale für Bootsverkehr aller Art, somit auch 
für Paddler, ausschließen muss, wenn man sich fachlich korrekt verhält und zudem nach 
Recht und Gesetz handelt!  
Die bereits durchgeführten Asphaltierungen von Wegen bis an das Naturschutzgebiet 
"Nordspitze Peißnitz" heran und die durchgeführten Holzungsarbeiten an den Ufern der 
gesamten Peißnitzinsel haben zu zerstörerischen Eingriffen geführt. Mit der 
unverantwortlichen Freigabe der Wilden Saale im Sommer 2018 in der Freigabe der Wilden 
Saale für den Bootsverkehr, besteht die Gefahr weiterer baulicher und forstlicher Eingriffe in 
das äußerst vielfältige und sensible, arten- und strukturreiche Auengebiet. Die Gefahr 
massiver Holzungen und der Beseitigung einer sehr wichtigen Kies- und Sandbank in Höhe 
des Gimritzer Parks und des Sandangers sind keinesfalls gebannt. Diese Maßnahmen fänden 
dann jedes Jahr Neuauflage, um die Wilde Saale schiffbar zu halten. Dann ist es nur die 
Frage der Zeit, wann das erste Motorboot den Flussteil befährt.  
Nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sieht 
das Ganze ferner danach aus, die Paddler in die Nebenarme „abzuschieben“, um den 
schnellen und langsamen Motorbooten auf den Saalehauptarmen den freien Raum zu 
überlassen. Die gegenwärtigen Abgas- und Lärmbelästigungen, einhergehend mit massivem 
Wellenschlag, tragen schon jetzt zu massiven Störungen im Landschaftsschutzgebiet sowie 
an dem Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet bei.  
Alles zusammen genommen führt unweigerlich zu massiven Störungen bis Zerstörungen von 
wertvollen Natur- und Landschaftsräumen. Darüber hinaus haben sie massive 
Beeinträchtigungen des Landschafts- und Stadtbildes zur Folge.  
Daher fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) eine 
wissenschaftlich fundierte Tourismuskonzeption in und für Halle (Saale), welche 
Naherholung und Tourismus dem Schutz und Erhalt von Natur, Landschaft und Umwelt 
unterordnet. Was nützt es uns Natur und Landschaft für Naherholung und Tourismus zu 
nutzen, wenn diese massiv geschädigt oder gar Zerstörung erfahren soll und somit ihre Arten- 
und Strukturvielfalt verliert, welche aber u.a. die anziehende Wirkung für die Bevölkerung 
ausmacht. Daher gilt es die Flusslandschaft der Saale in Halle nicht zu „vermarkten“, sondern 
zu schützen, zu erhalten und zu bewahren, damit sich auch künftige Generationen in ihr 
erholen und entspannen können. 
Ferner betrachtet der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) seine 
Presseerklärung vom 15.10.2017 als Anzeige gegen die Verantwortlichen der Stadt Halle 
(Saale) in Politik und Verwaltung gegenüber der EU-Kommission und der zuständigen 
Staatsanwaltschaft, da die bisherigen Asphaltierungen und der zu erwartenden massiven 
Zerstörungen im Gehölz- und Flussbereich der Wilden Saale in und am FFH-Gebiet 
"Nordspitze der Peißnitz und Forstwerder in Halle" im Zuge der geplanten Schiffbarmachung 
seit dem Jahr 2018 zu flächendeckenden und umfassenden  Beeinträchtigungen und 
Verschlechterungen des Schutzgebietes führten bzw. führen. Bisher haben die 
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Verantwortlichen der Stadt Halle (Saale) in Politik und Verwaltung auf die massiven 
öffentlichen Mahnungen des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) mit kompletter Ignoranz reagiert. Von daher gilt es unverzüglich dem frevelhaften 
Agieren in der Stadt Halle (Saale) Einhalt zu gebieten! Dazu gehört auch der vollständige 
Rückbau der Asphaltierungen auf den Wegen der Peißnitzinsel und Stopp weiterer 
Wegeausbaumaßnahmen in den Naturschutzgebieten Rabeninsel und Peißnitznordspitze 
und somit auch im Fauna-Flora-Habitat = FFH-Gebiet “Nordspitze der Peißnitz und 
Forstwerder in Halle “ (EU-Code: DE 4437-307, Landescode: FFH0120). Ferner gilt es die 
Sperrung der Wilden Saale sofort wiederherzustellen.  
Wie der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) nun Medienberichten 
entnehmen konnte, beabsichtigt die Verwaltung der Stadt Halle (Saale) entgegen jeglicher 
ökologischen und fachlichen Vernunft und Sachverstand in den kommenden Tagen mit der 
Schotterung des Weges im 11,6 ha großen Naturschutzgebiet "Nordspitze Peißnitz" und im 
ca. 23,00 ha großen Fauna-Flora-Habitat = FFH-Gebiet “Nordspitze der Peißnitz und 
Forstwerder in Halle “ (EU-Code: DE 4437-307, Landescode: FFH0120) zu beginnen. Dafür 
nahm man wohl rund 230.000 Euro in die Hand, um standortfremdes Material im NSG und 
FFH-Gebiet zu verbauen und so insbesondere die Wurzelbereiche der ohnehin von der 
jahrelangen Trockenheit und Sommerhitze gebeutelten wegnahen Großbäume wie bis ca. 
300 Jahre Stieleichen zu schädigen. Darüber hinaus erschweren solche Wege die Querung 
durch Klein- und Kleinsttiere. Offenbar haben ein Teil der halleschen Stadträte und der 
Verwaltung noch immer nicht begriffen, dass es sich um einen der arten- und 
strukturreichsten Auenwälder im Stadtgebiet von Halle (Saale) handelt und nicht um eine 
Parkanlage. Außerdem sorgen insbesondere Hochwasser für eine Beseitigung dieser 
standortfremden Wege und zur Verteilung des Schottermaterials im Auenwald.  
Auf Grund dessen forderte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) immer wieder den sofortigen und unwiderruflichen Stopp der angedachten 
Durchführung dieser ökologisch katastrophalen Baumaßnahme, welche mit einer 
unsachgemäßen Verwendung von Steuermitteln einhergehen würde. Leider ignorierten die 
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung der Stadt Halle (Saale) dieses Anliegen. 
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) fordert weiterhin den 
Rückbau der Asphaltierung der Wege auf der Peißnitzinsel, insbesondere am Südrand des 
Naturschutzgebietes "Nordspitze Peißnitz". 
Seit Anfang August 2021 war zu beobachten, wie wieder Massenabholzungen von 
sukzessiven Gehölzbeständen entlang der Saale erfolgte. Dabei griff man massiv in einen sich 
naturnaher entwickelnden Saumstreifen aus Gehölzen, Gräsern und Stauden ein. Der Säge 
fielen u.a. Flatterulmen, Silberweiden, Mirabellen und Eschenahorn zum Opfer. In seinen 
Presseerklärungen vom 05.08.2021, 31.08.2021 und vom 30.09.2021 forderte der 
Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA), diese skandalösen, 
naturzerstörenden Abholzungen sofort und unwiderruflich einzustellen bzw. zu beenden. Nun 
ist seit dem 27.08.2021 festzustellen gewesen, dass bekanntlich die Verantwortlichen von 
Politik und Verwaltung der Stadt Halle (Saale) mit offensichtlicher Duldung bzw. Zustimmung 
durch das Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg wieder verstärkt in Halle (Saale) das 
Saaleufer an Peißnitzinsel und Ziegelwiese mit Porphyrsteinen zuschüttete, um entgegen 
jeglicher Vernunft den Fluss an einer möglichen naturnaheren Entwicklung zu behindern. 
Dazu gehört u.a. die sukzessive, arten- und strukturreiche Gehölz- und Staudenentwicklung 
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an den Ufern. Offensichtlich ist bei den Verantwortlichen von Politik und Verwaltung der 
Stadt Halle (Saale) und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes der 
zerstörerische Umgang mit Flüssen weiter Primat deren Handelns. Das alte Denken und 
Handeln ist deutlich weiter präsent, indem man nicht nur Teile der Auen mit ihren Tier- und 
Pflanzenbeständen zerstört bzw. beeinträchtigt, sondern wertvolles, in umwelt- landschafts- 
und naturzerstörenden Steinbrüchen gebrochenes Gestein für solchen Frevel vergeudet. Ein 
sparsamer und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen sieht deutlich 
anders aus.  
Dabei bedrohen die Folgen der Baumaßnahmen auch das Saaleufer des 11,60 ha großen 
Naturschutzgebietes "Nordspitze Peißnitz". Das Naturschutzgebiet "Nordspitze Peißnitz" 
befindet sich in enger Korrelation mit dem Naturschutzgebiet ”Forstwerder“ zusammen im 
FFH-Gebiet "Nordspitze der Peißnitz und Forstwerder in Halle" sowie mit dem geschützten 
Landschaftsbestandteil Amselgrund und Kreuzer Teichen, dem geschützten 
Landschaftsbestandteil Amtsgarten und dem flächenhaften Naturdenkmal Klausberge im 
Grün- und Biotopverbund. Ferner dienen die Uferzonen der Saale zum Beispiel immer 
wieder als Brut- und Aufenthaltsplatz des Eisvogels. Die Massenabholzungen und 
Verschotterungen stören bzw. zerstörten jedoch diese Aufenthaltsräume und Brutplätze. 
Daher fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) den 
sofortigen und vollständigen Rückbau der Uferschotterungen sowie das Ende jeglicher 
Abholzungen und Baumaßnahmen an den Ufern der Saale. 
 

Die Initiative „Pro Baum und die im Juni 2019 vom Umweltbundesamt gemäß § 3 Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz - UmwRG anerkannte Umwelt- und Naturschutzvereinigung Arbeitskreis 
Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist im Rahmen seiner ehrenamtlichen und 
gemeinnützigen Möglichkeiten bereit daran mitzuwirken und bietet sich für Interessierte als 
ehrenamtliche Plattform einer umfassenden Mitarbeit an.  
Wer daran Interesse hat, wende sich bitte sich an folgende Anschrift: 
 
 

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – (AHA) 
Große Klausstraße 11 
06108 Halle (Saale) 
Tel.: 0345 – 2002746 
E-Mail AHA:  aha_halle@yahoo.de  
Internet: https://www.web-conzept-mn.de/ 
 
 

 

Halle (Saale), den 30.05.2026 Andreas Liste 
Vorsitzender 
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